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§6 00.StG 199186

00. StG 1991 - O0. StralRengesetz 1991

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

(1) Offentliche StraRen kénnen von jedermann bestimmungsgemaR unter den gleichen Bedingungen fiir
Verkehrszwecke benutzt werden (Gemeingebrauch).

(2) Die Benutzung einer offentlichen Stral3e darf von niemandem eigenmachtig gehindert werden. Im Falle einer
Hinderung hat die Behorde (§ 3) zu deren Beseitigung notwendige MalBnahmen mit Bescheid anzuordnen. Bei Gefahr
im Verzug kann die Behorde ohne weiteres Verfahren diese MalRnahmen auf Gefahr und Kosten des Verursachers der
Hinderung verflgen und sofort durch die StraBenverwaltung durchfiihren lassen.

In Kraft seit 01.08.1991 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_stg_1991/paragraf/3
file:///

	§ 6 Oö. StG 1991 § 6
	Oö. StG 1991 - Oö. Straßengesetz 1991


